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Geschäft Nr. 4 Projekte und Beiträge 

 

4.2 Fr. 84'000.– an den Neubau Güterweg Ried-

lig-Portmattli-Stein-Plangg und Bieler-Vorder 

Bachli-Hinter Bachli, der Wegbaugenossen-

schaft Holden-Riedlig-Neien 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

Im Namen und Auftrag der Wegbaugenossenschaft Holden-Riedlig-Neien, Bürglen, unter-

breitet das Amt für Landwirtschaft Projektunterlagen, verbunden mit dem Antrag, einen fi-

nanziellen Beitrag der Korporation Uri zu prüfen und zu genehmigen. 
 

Im Jahr 2003 beauftragten Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer des Riedligflügels 

ein Planungsbüro mit der Ausarbeitung einer Vorstudie zum Bau eines Güterweges zwischen 

Brügg und der Liegenschaft Bieler. Diese Studie bildete die Grundlage für die weiteren Pla-

nungsarbeiten zur Erschliessung des Gebietes. Nachdem die erste Etappe der Wegerschlies-

sung des Riedligflügels, der Güterweg Holden-Breitebnet-Riedlig abgeschlossen ist, liegt das 

Bauprojekt für die zweite Etappe, die Abschnitte Riedlig-Portmattli-Stein-Plangg sowie Bie-

ler-Vorder Bachli-Hinter Bachli vor. 

 

Die vom geplanten Güterweg zu erschliessenden Liegenschaften Riedlig, Portmattli, Korn-

matt, Stein, Plangg, Vorder Bachli und Hinter Bachli befinden sich in der Gemeinde Bürglen 

auf einer Höhe zwischen 1'200 und 1'370 m.ü.M. Laut Zonenplan liegt das Erschliessungs-

gebiet vollständig in der Landwirtschafts- und der Waldzone. Das Gebiet liegt in den Bergzo-

nen 3 und 4. Es umfasst eine landwirtschaftliche Nutzfläche von 41 ha, vier landwirtschaftli-

che Betriebszentren, einen Stufenbetrieb sowie Nutzflächen eines Betriebes, dessen Be-

triebszentrum mit der 1. Etappe des Güterweges erschlossen wurde. Im Erschliessungsge-

biet wohnen ganzjährig 29 Personen, wovon 22 Personen der Landwirtschaft zuzuordnen 

sind. 

 

Projekt 

Bei den jetzt zur Ausführung vorgesehenen Wegabschnitten handelt es sich um die Erweite-

rung des in den Jahren 2016-2020 erstellten Güterweges Holden-Breitebnet-Riedlig. Der 

Abschnitt Riedlig-Portmattli-Stein-Plangg führt zur Erschliessung von sechs Liegenschaften, 

von denen die Liegenschaft Plangg mit 1'370 m.ü.M. am höchsten liegt. Unmittelbar unter-

halb des heutigen Endpunktes im Riedlig wird zudem noch die Mittelstation der Luftseilbahn 

Biel-Kinzig mit einer Zufahrt ans Wegnetz angeschlossen. Beim Abschnitt Bieler-Vorder 

Bachli-Hinter Bachli handelt es sich um einen Nebenweg und erschliesst zwei Liegenschaf-

ten. Bei allen Liegenschaften wird ein Wendeplatz gebaut und entlang der Wege werden, wo 

erforderlich, Ausweichstellen zum Kreuzen von Fahrzeugen erstellt. 

Alle Oberflächen erhalten einen gekiesten Naturbelag. Der Wegbau erfolgt teilweise in Ge-

lände, wo der Bau von berg- und/oder talseitigen Stützmauern/Steinblockmauern notwen-

dig ist. Die Stützmauern erreichen eine Höhe von maximal vier Metern. 

Die Gesamtlänge aller Wege beträgt rund 2'590 Meter. Die Breite des Hauptweges beträgt 

3.0 Meter diejenige der Nebenwege 2.8 Meter plus je ein talseitiges Bankett von 0.5 Meter. 
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Folgender Kostenvoranschlag liegt vor: 

- Baumeisterarbeiten (Offerte) Fr. 880'000.– 

- Instandstellung Güterweg Holden-Riedlig (Zufahrt) Fr. 30'000.– 

- Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen Fr. 15'000.– 

- Nachführungsgeometer Fr. 15'000.– 

- Umwelt- und Baubegleitung Fr. 35'000.– 

- Vorprojekt Fr. 25'000.– 

- Projekt und Bauleitung Fr. 105'000.– 

- Unvorhergesehenes Fr. 95'000.– 

Total inkl. MwSt. Fr. 1'200'000.– 

 

Das generelle Projekt und der Kredit wurden am 12. Juli 2021 von der Generalversammlung 

der Wegbaugenossenschaft Holden-Riedlig-Neien gutgeheissen. Der Regierungsrat hat am 

25. Januar 2022 den Bau der zweiten Etappe genehmigt. Die Landwirtschaftskommission Uri 

wird voraussichtlich Mitte März 2022 über die Gewährung eines Kantonsbeitrages befinden.  

 

Bis zum Güterweganfang im Bereich Holdenbach benützt die WBG Holden-Riedlig-Neien die 

bestehende Strasse der WBG Holden-Ried-Halten. Für diese Benützung wurde zwischen den 

beiden Wegbaugenossenschaften eine Vereinbarung abgeschlossen. 

Für die Benützung des Güterweges Holden-Breitebnet-Riedlig existiert ein vom Regierungs-

rat und vom Engeren Rat genehmigtes Benutzerreglement. Dieses Reglement soll auch für 

den erweiterten Perimeter gelten. 

 

Die Bauherrschaft möchte sobald als möglich, d.h. nach Erteilung der Baubewilligung, nach 

erfolgten Subventionszusicherungen sowie nach der Sicherung der Restkostenfinanzierung 

mit der Erstellung des Güterweges beginnen. Voraussichtlich werden die Zusicherungen an-

fangs 2022 vorliegen, sodass im Frühjahr 2022 mit den Bauarbeiten begonnen werden 

kann. Die eigentliche Bauausführung wird rund 2 - 3 Jahre dauern. 

 

Der Korporationsrat Uri hat an das Projekt Güterweg Holden-Breitebnet-Riedlig (Etappe 1) 

einen Beitrag von 7 % zugesichert (KR 37/2016). Der Kostenvoranschlag lag bei Fr. 

2'900'000.–, die Schlussabrechnung schloss mit einem Betrag von 3'027'180.35. 

 

Für die Prüfung des Geschäftes wurde folgende korporationsrätliche Kommission eingesetzt: 

- Gerber Stefan, Altdorf Präsidium  

- Tresch Beat, Silenen  

- Bissig Hans, Isenthal  

- Kempf Ambros, Haldi  

- Arnold Josef, Spiringen  

 

 

Der Engere Rat und die korporationsrätliche Prüfungskommission stellen dem Korporations-

rat Uri folgenden 

 

 

A N T R A G 
 

 

1. Das Projekt Güterwege Riedlig-Portmattli-Stein-Plangg und Bieler-Hinter Bachli, wird ge-

mäss Baubeschrieb, Kostenvoranschlag und Plänen des Amtes für Landwirtschaft, Abtei-

lung Meliorationen, genehmigt. 

 

2. Gestützt auf die Verordnung über die Subventionspraxis der Korporation Uri vom 

19.04.2013, RB 913.1, Artikel 10, lit. b, sichert die Korporation Uri der Wegbaugenossen-

schaft Holden-Riedlig-Neien an die Kosten von Fr. 1'200'000.– für das Projekt Güterwege 
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Riedlig-Portmattli-Stein-Plangg und Bieler-Hinter Bachli, Gemeinde Bürglen, einen Beitrag 

von 7 % zu, das sind maximal Fr. 84'000.–. 

 

3. Der Engere Rat kann ausgewiesene teuerungsbedingte Mehrkosten zum gleichen Bei-

tragssatz (7 %) subventionieren. 

 

4. Sofern das Projekt etappenweise ausgeführt wird, sind die Detailprojekte dem Engeren 

Rat zur Genehmigung zu unterbreiten. 

 

5. Die Auszahlung des Korporationsbeitrages erfolgt aufgrund der Abrechnungen durch das 

Amt für Landwirtschaft, Abteilung Meliorationen. 

 

6. Mit dem Korporationsbeitrag wird die Bedingung verknüpft, dass die Korporationsbürger-

gemeinde Bürglen den Güterweg für die Waldbewirtschaftung unentgeltlich benutzen 

kann. Davon ausgenommen sind Holzabtransporte. 

 

 

                                     ENGERER RAT DER          KORPORATIONSRÄTLICHE   

                                     KORPORATION URI und  PRÜFUNGSKOMMISSION 

 


